
EDITORIAL 

"Die Welt gehört denen, die lauter denken, als andere schreien!" 
 

So kürzlich gelesen, klingt der Satz banal und eigentlich logisch. Den-
noch sind es leider vor allem in Politik, Medien aber auch in der Wirt-
schaft oft die "Lauten", die die Themen vorgeben, Szenarien herbei-
beschwören, Stimmungen machen, so dass Denker und Problemlöser 
fast als Spielverderber oder Querulanten dastehen. 
 

Probleme zu schaffen ist ja auch einfacher als sie zu lösen. Das erle-
ben wir als Vertreter der fliegenden Arbeitnehmer der Condor fast 
tagtäglich, seit Monaten aber verstärkt.  
Die Integration der CIB in die CFG ist auf allen Fronten noch nicht ab-
geschlossen, doch sogleich stürzt man sich bei Condor mit blindem 
Gehorsam auf die Harmonisierung und Angleichung an die TC Group. 
Dass solch eine Gleichmacherei über Grenzen hinweg z.B. bei der TUI 
schon einmal nicht geklappt hat, wird natürlich ignoriert, denn die 
"Synergien" locken. Theoretische Einsparungen sind als Zielvorgabe 
der handelnden Manager fest verankert und werden sicher entspre-
chend belohnt. 
 

Was bleibt uns Mitarbeitern? Was ist seit Zusammenlegung CIB/CFG 
besser geworden? 
Wenn Euch etwas einfällt, schreibt bitte an cfgpv@condor.com, damit 
wir von unserer Schwarzmalerei erlöst werden! 
 

Die "Verbesserung des Jahres 2013" bekommt einen extra Platz in der 
nächsten PVinfo und wird rosa unterlegt. Unter den Einsendungen 
verlosen wir vielleicht  
a) 100 "Sunny heart"-Aufkleber (Version "FAZ Solidarität"),  
b) den Duft "Sunflowers" (Elisabeth Arden, 100ml),  
c) eine mobile Fußbodenheizung für Airbus,  
d) eine vom Flottenchef handsignierte, gebundene Ausgabe des neu-
en FCOM Airbus,  
e) ein Landetraining auf B757 oder  
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f) einen unbezahlten freien Monat im Winter.  
(Je nach Verfügbarkeit, Wünsche bitte angeben) 
 

Was stört aktuell? Was beschäftigt uns und Euch? 
Wir wissen, dass vieles durch Euch bereits während der derzeitig stattfindenden Cockpit/Purser-
Meetings adressiert wird. Da gehört es auch hin!  
 

Wir hätten dafür noch ein paar eher allgemeine Anregungen: 
 z.B. werden Mitarbeiter, die Bedenken haben, weggelacht, "alles nicht so schlimm!" Die Flug-

zeuge fliegen doch! Handbücher und Verfahren werden überbewertet.  
 Einige Mitarbeiter haben sogar noch einen Rest an Motivation. Der "Condor Berlin Spirit" ist 

schon platt gemacht worden. Gibt es (noch) einen "Condor Spirit"?! 
 Lohn wird überwiesen, und zur Not wird durch‘s Amt "aufgestockt" (FAZ-Thema). 
 Bonuszahlung für's Erreichen des gesteckten Zieles? Autsch, das kost' ja was! 
 Bordverkauf? Gibt's doch noch! 
 Essen für Passagiere? Wollen die das überhaupt? 
 Bedenken bei der Sicherheit? Nein. Dafür gibt's aber Appelle an unsere "Pflichten und Sorg-

falt"!  
 Pilotenausbildung? Landetraining?! Vorsicht vor dem 2g-Aufschlag! 
 Bedenken bei der Gesundheit und Kabinenluft? Nein. Es gibt doch immerhin Ozonfilter …bald.  

Kälte im Flugzeug!? Sind 6°C überhaupt kalt?  
 Private-Travel Regelung? Gibt's! Oh, nur für ehemalige CIB Mitarbeiter… 
 neue Stationierungsorte? Wir haben doch "Planungsorte"! Muss reichen. 
 ausreichend Touren im Requestsystem? Hmm… 
 Hotels? Alles schön. Wer braucht schon Ruhe und Erholung!? 
 Layover auf Kurz-/Mittelstrecke? Nein, wir haben doch Paderborn.  
 Urlaub? Ja, gibt's! ;-) 
 

Wer uns hier Zynismus unterstellt oder nicht versteht/verstehen will, muss wissen, dass uns das 
Wohl der Condor wie auch das Wohl aller Mitarbeiter mit Abstand das Wichtigste überhaupt 
sind! 
Die Beteiligung der Mitarbeiter und ihrer Vertreter kann ein Weg aus einer Problemfalle sein, die 
man sich selbst gebaut hat und die auch sichtbar wird (siehe Mitarbeiterbefragung). Die vielen 
Themen mit den knappen Ressourcen per Konflikt zu lösen -wie zur Zeit- kann nur scheitern.  
 

Quo vadis Condor? Das haben wir in einer älteren Ausgabe schon einmal gefragt, und die Antwort 
ist weiterhin unklar. Die einzige Vision der Geschäftsführung bleibt die steife Fixierung auf die 
Steigerung des Ergebnisses (dem sogenannten "Planziel"), auch in 2014. Wie beim Hochspringern 
wird die Latte immer höher gelegt, wenn ein Sprung erfolgreich war. Bis dann irgendwann was 
passiert ...? 
Die Balance zwischen wirtschaftlichem Wohl der Firma und den Anliegen der Mitarbeiter muss 
wieder hergestellt werden!  
So lautet UNSER dringlichstes Ziel für 2014! 
 

In diesem Sinne, mit Sonne im Herzen, 
Eure Personalvertretung. 
 
Axel Viohl  
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OM-A : Refueling  
In der OM-A Rev 59 ist bei der Veröffentlichung und Harmonisierung der Boeing und Airbus Vari-
ante ein kleiner Fehler passiert. 
Es heißt im Kap. 1.4.2. unter Punkt 7 bei „Prior to flight“, dass der Kapitän (oder vertretungsweise 
der FO) das externe Fuelpanel bedienen muss, soweit kein trainiertes Personal zur Verfügung 
steht.  Dies stimmt so für den A 321 (-AB). 
Bei der Boeing entfällt diese Pflicht, da das Fuelpanel schwer zugänglich ist. Der Arbeitgeber hat 
uns zugesagt, dies zum schnellstmöglichen Zeitpunkt durch eine temp. Revision zu ändern. 
 

Reserve 12, Aktivierungszeitraum 

Wenn eine RE12 im Dienstplan steht, bis wann kann mich die Firma aktivieren? 
Die Anfrage eines Kollegen zu diesem Thema hat uns veranlasst, beim Arbeitgeber bzw. 
der Abteilung HE einmal nachzufragen. 
Erfreulicherweise hat uns die Abteilungsleitung von HE die Antwort gegeben, die der Interpretati-
on der PV zu diesem Thema entspricht. 
 

Im MTV 2a Cockpit heißt es in der Protokollnotiz 1 zur Reserve/Stby- Regelung: 
Reserve ist die Zeit, in der ein Mitarbeiter nach Ablauf einer Karenzzeit nach Abruf für einen Flug-
einsatz zur Verfügung steht: 
Reserve 3        nach Ablauf von 3 Stunden 
Reserve 12      nach Ablauf von 12 Stunden für einen Einsatzbeginn am selben Tag 
 

Die letzten Worte sind hierbei entscheidend, „Einsatzbeginn am selben Tag“. Tatsächlich ist es 
also so, dass man bei RE12 durch einem Anruf der Dispo nach 12:00 LT (mangels 12 Stunden Vor-
laufzeit) nicht mehr aktiviert werden kann! 
Die Annahme eines Einsatzes (und somit einer Dienstplanänderung) bei einem Anruf nach 12 Uhr 
auf freiwilliger Basis bleibt selbstverständlich jedem selbst überlassen. 
Bei einer Aktivierung zu einem legalen Zeitpunkt muss ein Dienst, der in den nächsten Tag hinein 
dauert, akzeptiert werden. Dies jedoch natürlich nur, wenn der folgende Tag kein OFF, ORT oder 
U ist. 
Wichtig: Da auch die Reserve 12 Dienste bis 00:00 gehen, muss bis zu dieser Zeit zumindest eine 
telefonische Erreichbarkeit gewährleistet sein. 
 

10 hoch -8 oder wie viel geht noch? (FCOM-Airbus) 

Auch wenn wir aufgefordert wurden, nicht immer die „Safety-Keule“ zu benutzen, sehen wir in-
zwischen den Punkt erreicht, wo wir genau diese heraus holen müssen, insbesondere da die bei-
den anderen schlechten Gewissen derzeit wohl auf der Insel sind. 
 

Beide Flotten erkennen selbst, z.B. im Weihnachtsanschreiben, dass sich im letzten Jahr wohl ir-
gendetwas verändert hat und die Leute anscheinend nicht mehr ganz so „fit“ sind. Das „Warum?“ 
wird mit der Vielzahl an Änderungen durch die Fusion und vor allem mit den Vorgaben (Druck) 
aus England erklärt.  
 

Anstatt aber diesen Vorgaben etwas entgegen zu setzen und evtl. etwas Druck raus zu nehmen, 
schürt man das Feuer noch mit einer FCOM-Änderung, die nicht nur allein vom Umfang her ein-
zigartig erscheint. Es wurde erwartet, dass man in seinen freien Tagen oder auf einem Kanaren-
flug mal eben nebenbei eine komplette Philosophie-Änderung einstudiert und beherrschen lernt. 
 

Uns stellt sich, auch aufgrund der jüngeren Vorkommnisse, die Frage, ob hier nicht der Bogen 
überspannt wird und die Piloten letztendlich überfordert werden. Bisher wurde seitens des Ar-
beitgebers auch nicht anerkannt, dass Änderungen in Arbeitsabläufen mitbestimmungspflichtig 
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sind und uns wurde bisher nur angeboten, „wir könnten uns ja die Änderungen mal im Flottenbü-
ro anschauen“... Da haben wir uns aufgrund der Dringlichkeit in der Januarsitzung entschlossen 
die Problematik mittels einer einstweiligen Verfügung bei Gericht prüfen zu lassen. 
Als erstes Ergebnis wurde ein Update des FCOM-Anschreibens zugesagt (nein, auf einer „Kanare“ 
ist es nicht sinnvoll, ein komplettes FCOM zu studieren!) und es wird für die Vorbereitung jedem 
Airbus Piloten ein DT-Tag gewährt. Des Weiteren ist dem Arbeitgeber aufgegeben worden unsere 
Anregungen, Bedenken und Vorschläge anzuhören („über die Maßnahmen zu beraten“). 
 

Wir gehen davon aus, dass sich viele von Euch die Verfahren bereits angeschaut haben. Daher 
würden wir uns freuen auch von Euren Anregungen, Bedenken und Vorschlägen zu erfahren. 
Bitte nehmt Euch kurz die Zeit und verfasst hierzu einen Flightreport(Copy an PV nicht verges-
sen) oder eine E-Mail an cfgpv@condor.com. Da die Umsetzung des neuen FCOM zum 15.02.14 
geplant ist, bitten wir um eine schnellstmögliche Nachricht von Euch. 
 

Recognition Scheme - die zweite 

Wie in der letzten PV Info erwähnt, läuft das Recognition Scheme seit Dezember auch bei der 
CFG. Bis vor kurzem befand sich im Portal ein „Alert“ bezüglich des Mitarbeiter Recognition Pro-
gramms.  Wir begrüßen ja, dass uns die Firma Informationen zur Verfügung stellt, fragten aber 
nach, ob das denn einen "Alert" sein soll. Dieser ist nun aus dem Portal entfernt. 
Uns erreichten außerdem zahlreiche Anfragen von Kollegen, die sich vielleicht etwas vorschnell 
angemeldet haben  und sich nun wieder aus dem System austragen wollen. 
Hierzu genügt ein einfacher Drei-Zeiler an die zuständige Personalabteilung in Frankfurt oder Ber-
lin, mit der Bitte um Entfernung der Daten aus dem Recognition Scheme. 
 

„….jetzt fu hle ich mich aber ungerecht behandelt!“ 
oder: Wie ich mich beschweren kann 

Es kommt leider immer mal wieder vor, dass man sich als Mitarbeiter eines Unternehmens unge-
recht behandelt fühlt. Sei es von Kollegen/innen, Vorgesetzten, Abteilungsleitern oder anderen. 
Hinweise, wie ich als Mitarbeiter mit solch einer Situation aktiv umgehen kann, sind nirgendwo zu 
finden, außer im Tarifvertrag Personalvertretung unter dem Bereich „Mitwirkungs- und Be-
schwerderecht des Mitarbeiters“ : 
 

Anhörungs- und Erörterungsrecht des Mitarbeiters 
Ist etwas vorgefallen, was einen selbst betrifft, hat man zunächst einmal das Recht angehört zu 
werden und die „Sache“ zu erörtern. Man kann außerdem verlangen, dass einem etwas von der 
entsprechenden Abteilung erläutert wird. So zum Beispiel Lohnabrechnungen, Beurteilungen o-
der auch die berufliche Entwicklung. 
Selbstverständlich hat der betreffende Mitarbeiter das Recht ein Mitglied der Personalvertretung 
hinzuzuziehen. 
 

Beschwerderecht 
Jeder Mitarbeiter hat das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebes zu beschweren, 
wenn er sich von der CFG oder Angehörigen des Bordpersonals der CFG  ungerecht behandelt 
oder in sonstiger Weise benachteiligt fühlt. Auch hier kann man ein Mitglied der Personalvertre-
tung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen. 
Die CFG hat den Mitarbeiter über die Behandlung der Beschwerde zu informieren und, soweit die 
Beschwerde für berechtigt erachtet wird, ihr abzuhelfen. 
Selbstverständlich dürfen dem Mitarbeiter wegen der Beschwerde keine Nachteile entstehen! 
 

mailto:cfgpv@condor.com


Behandlung von Beschwerden durch die Personalvertretung 
Mitarbeiter können sich auch bei der Personalvertretung beschweren, diese hat die Beschwerde 
entgegen zu nehmen und falls sie sie für berechtigt erachtet, bei der CFG auf Abhilfe hinzuwirken, 
zum Beispiel auch: Bezahlung von SB Beträgen bei Nichtaktivierung, Einsatzvergütungen etc. 
Kommt die Personalvertretung mit der CFG nicht zu einer einvernehmlichen Lösung, so kann die 
Personalvertretung eine Einigungsstelle zu dem Thema einberufen. 
 

Also, wenn einem etwas nicht „schmeckt“ hat man drei festgesetzte Möglichkeiten sich Luft zu 
machen oder zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen. 
Ein Teil des zugeteilten Urlaubs konnte vorläufig durch das Einwirken der PV wieder aus den Plä-
nen genommen werden, so dass diese Urlaubsteile gemäß BVB in der 2. Vergaberunde - begin-
nend ab Februar 2014 – noch einmal neu requestet werden können. Kolleginnen und Kollegen, 
deren Wünsche durch Nachbesserung nicht erfüllt werden können, bleibt dann nur noch der 
Weg, gegebenenfalls mit „fachlicher“ Unterstützung zu versuchen, die individuellen, nicht erfüll-
ten Urlaubswünsche durchzusetzen. 

Krankru ckmeldung am letzten Krankheitstag 
Die bislang angewandte Praxis, dass am letzten Tag einer Krankmeldung die Rückmeldung bis 
15:00 Uhr bei der Crew Dispo zu erfolgen hat, war unserer Auffassung nach nicht rechtens. Wir 
stellten uns Fragen wie: Was, wenn ein Crewmember an diesem Tag erst um 16:00 Uhr einen 
Arzttermin bekommt? 
Nun hat ein Gericht unsere Auffassung bestätigt, und diesen einseitig bestimmten Zeitpunkt der 
letzten möglichen Rückmeldung für unrechtmäßig erklärt.  
Die neue Regelung lautet nun, die Rückmeldung am letzten Krankheitstag hat „schnellstmöglich“ 
zu erfolgen. Man sollte sich also umgehend nach dem Arztbesuch melden. 
 

Bye bye, Image Ticket? 
Das “alte” Image Ticket war eine bei allen Kollegen sehr beliebte betriebliche Praxis, die 
es nicht- Insidern ermöglicht hatte, die Tagestour einer Flightcrew zu begleiten und einmal die für 
Nicht- Flieger völlig ungewohnte Perspektive zu erleben und zu genießen. Fast jeder von uns hat 
die Erfahrung gemacht, mit welcher Begeisterung Gäste diese Flüge im Cockpit und in der Kabine 
erlebt haben, und welch gute Werbung diese auch für die Condor waren. Im Wortsinne haben sie 
unser Image noch weiter verbessert. 
Wieso schreiben wir das in der Vergangenheitsform? Weil es das geliebte Image Ticket nicht 
mehr gibt. Um einen Gast mitnehmen zu können, muss nun ein "Kapitäns Ticket" gekauft wer-
den, welches ursprünglich dazu gedacht war, einen Umlauf, also auch eine Übernachtung zu be-
gleiten. Somit ist dieses natürlich und verständlicherweise deutlich teurer, als das Tagestouren 
Image Ticket. 
Weit weniger verständlich ist deshalb, wieso wir jetzt den "Kapitäns Ticket" Preis auch für Gäste 
einer Tagestour bezahlen müssen. 
Wir haben den Arbeitgeber aufgefordert zu prüfen, ob eine Wiedereinführung des Image Tickets 
möglich ist. Dies wäre eine kleine, aber feine Geste der Wertschätzung. Mal sehen, was passiert. 
Wir werden berichten. 
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Fru her Checkin nach OFF/U   (die 21ste) 

Nach wie vor herrscht eine gewisse Uneinigkeit zwischen dem Arbeitgeber und der Personalver-
tretung über die Einplanung von Einsätzen mit frühen Checkin Zeiten nach den OFF Tagen. Die 
Regelung im MTV beinhaltet den Ausdruck „soweit betrieblich möglich“ und ist somit als Softrule 
zu verstehen. 
Die Abteilung HE teilte uns in der vergangenen PV Woche mit, dass sie die Regelung im Falle Che-
ckin nach Urlaub als „Hardrule“ versteht, nach OFF jedoch als „Softrule“. 
Wieso eigentlich? Beide Fälle werden im MTV in ein und dem gleichen Absatz zu gleichen Bedin-
gungen genannt. Es heißt: 

 
Nach wie vor stehen wir auf dem Standpunkt, dass: 
erstens die "betriebliche Notwendigkeit" eines C/I vor 06:00 LT nach OFF (und ggf. U) der PV in 
jedem Falle nachgewiesen werden muss 
und zweitens ein Mitarbeiter nicht schlechter gestellt werden darf, wenn die OFF Tage gesplittet 
(2+2) vergeben werden. Denn, dass dann nach der Auffassung der Abteilung HE diese Regel gar 
nicht gilt, ist fragwürdig.  
 

Es heißt im MTV zwar „nach den vier OFF Tagen“, aber wir haben ja auch nur vier! Es steht aus-
drücklich nichts von den vier zusammenhängenden OFF Tagen in der Regelung! Somit ist ein Mit-
arbeiter, der die OFF Tage splittet, in zweierlei Hinsicht benachteiligt, durch die schlechtere Re-
quest Priorität und durch die vom Arbeitgeber so interpretierte Regel. 
 

Eine denkbare und gerechte Lösung wäre es, wenn es im MTV beispielsweise heißen würde (oder 
die Planung das konsequent schon jetzt so planen würde), dass bei gesplitteten OFF Tagen zu-
mindest einmal danach kein C/I vor 06:00 eingeplant werden darf. 
 

Dieses zu lösen ist aber nun Aufgabe unserer Tarifkommission, da der MTV ohnehin gekündigt ist 
und neu verhandelt wird. Hoffentlich bleiben uns in Zukunft dann weitere Artikel zu dem Thema 
erspart... 
 

Zu guter Letzt noch einen Hinweis passend zu dem Thema.  
Da es die Aufgabe der PV ist die Einhaltung von Tarifverträgen zu überwachen, führen wir ja u.a. 
jeden Monat eine Legalitätskontrolle der Pläne vor Veröffentlichung durch. Dabei fällt immer mal 
wieder auf, dass sich Kollegen MTV Verstöße selbst requesten, wie z.B. beim o.g. Thema. Es fällt 
dann schwer Verstöße korrigieren zu lassen, wenn die Planer -und das zu recht - argumentieren, 
dass Mitarbeiter Verstöße bewusst akzeptieren, ja sogar selbst requesten und sich an anderen 
Stellen beschweren. 
Bitte versucht bei Eurem Requstverhalten selbst darauf zu achten MTV-konform zu bleiben. 
Das ist dann auch ein Ausdruck von Respekt vor der Arbeit der Tarifkommission, die solche Re-
geln in harten Verhandlungen versucht zu erreichen. Danke! 
 

Hotelbuchung LEJ nach Nachflug HRG 
Es erreichten uns mehrere Reports zu diesem Thema. Beim Verlassen des Hotels abends vor dem 
Flug musste die Crew auschecken. Bei Ankunft morgens im Hotel, nach einer sehr langen Flug-
dienstzeit, waren dann keine Zimmer beziehbar. 
Es ist zu Wartezeiten in Uniform von bis zu ZWEI STUNDEN in der Lobby gekommen! So etwas 



geht gar nicht! Wir haben den Arbeiteber aufgefordert, hier unverzüglich eine Lösung zu finden. 
Wir haben die Zusage erhalten, dass mit dem Westin Hotel folgende Absprache getroffen wurde: 
Ist das Hotel ausgebucht, so bleiben die Crewzimmer durchgebucht und müssen nicht verlassen 
werden. Bei nicht ausgebuchtem Hotel checken die Crews abends aus und morgens wieder ein, 
aber dann sind ja - laut Hotel-  in jedem Falle Zimmer verfügbar. 
 

Mal sehen, ob das so funktioniert. Wir sind gespannt und bitten Euch in jedem Fall um Rückmel-
dungen! 
 

Berichte aus Arbeitssicherheit- und Gesundheitsausschuss: 
Temperatur 
Seit längerer Zeit fordern wir den Arbeitgeber dringend auf dafür Sorge zu tragen, dass auf unse-
ren B767 und A320 Temperaturmessungen stattfinden, da die Kälte insbesondere auf den refur-
bishten Fliegern (z.B. -UC ) und in der vorderen Galley des A320 unerträglich und gesundheitsge-
fährdend ist. 
Wir möchten uns für die zahlreichen Reports von euch bedanken und wünschen uns, dass ihr 
weiterhin auf die Missstände aufmerksam macht. Obwohl wir den Arbeitgeber mehrfach aufge-
fordert haben Messungen durchzuführen und endlich Abhilfe zu schaffen, ist es immer noch kalt. 
Arbeitsschutzmaßnahmen heißt für unseren Arbeitgeber lediglich zwei Kältemäntelchen für die 
B767 zur Verfügung zu stellen, welche nicht nur Ihren Zweck nicht erfüllen sondern unser Produkt 
eher fragwürdig erscheinen lassen. 
Die Wertschätzung des Arbeitgebers für die Mitarbeiter/innen wird im Airbus sogar noch ge-
toppt: Hier gibt es nur Kälteschutzdecken, die keine fühlbare Verbesserung erwirken.   
Wir erinnern uns: Im Jahre 2006 war unsere D-ABUZ so kalt, dass die Personalvertretung  in einer 
Einigungsstelle erwirkte, dass die D-ABUZ nur noch Flüge bis 6 Stunden durchführen durfte. Muss 
es wieder soweit kommen? 

Ozonfilter 
Aus der Presse konnten wir entnehmen, dass unser Unternehmen der Vorreiter bei Einbau von 
Ozonfiltern im deutschen Airline Business ist. 
Nachdem B767 und B757 alle mit Ozonkonvertern ausgestattet wurden, sind jetzt unsere A 320/1 
an der Reihe.  
Damit wäre die Gefahr einer Ozoneinwirkung auf all unseren Flugzeugen gebannt. Für den Fall 
einer Verzögerung des vorgesehenen Einbaus auf der Airbusflotte haben wir mit dem Arbeitgeber 
bei den Gesprächen zum Einbau auf B757 bereits ein Übergangsverfahren vereinbart: 
Zur Vermeidung einer Ozonbelastung während des Fluges wird die maximale Flughöhe unterhalb 
der Tropopause geplant! 

Kontaminierte(?) Kabinenluft  
Beim Thema Kontaminierte(?) Kabinenluft gibt es ein internationales Netzwerk an dem VC / UFO 
federführend beteiligt sind .  
Wie ihr wisst ist dieses Thema schon längst in der Politik angekommen, hier verweisen wir gerne 
auf die diversen Anfragen im Bundestag . 
Es ist davon auszugehen, dass es Initiativen des Gesetzgebers geben wird und wir sind uns sicher, 
dass sich bald mit diesem Thema auseinandergesetzt werden muss. 
Bis dahin ist es zwingend notwendig, dass ihr weiterhin eure Erfahrungen und Zwischenfälle 
mitteilt und die notwendigen Reports erstellt. 
Im Anhang findet Ihr noch einmal unsere überarbeitete PV Veröffentlichung  und die VC  Checklis-
te „Smell-Incident-Guide”   
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Airshoppen 

Wie schon in diversen Publikationen intern veröffentlicht, findet seit dem 15. 01. 2014 
ein Testlauf statt, in dem Gäste vom TC Veranstalter und CFI über das Internet BVK Ar-
tikel für bestimmte Condor Flüge ab Frankfurt vorbestellen können.  
Wir als PV konnten uns vor Beginn des Testlaufes leider kein allumfassendes Bild zu die-
sem Testlauf machen, da uns nicht alle Unterlagen vorlagen. Nach Prüfung aller Voraussetzungen 
haben wir in der Januar Sitzung einem zwei monatigen Probelauf zugestimmt. Dies allerdings un-
ter der Voraussetzung, dass alle vorbestellten Artikel voll in die Provisionierung einfließen. 
Während und nach dem Probelauf sind wir auf Euer Feedback angewiesen, in wie weit ein Vertei-
len und Kassieren der vorbestellten Artikel zu Mehrbelastung führt. Die PV begrüßt diesen neuen 
Versuch den BVK Umsatz zu erhöhen. Sollten diese Art des BVKs zu mehr Erlösen führen und die 
Mitarbeiter weiterhin mindestens wie bisher  an der Provisionierung beteiligt sein,  kann dies für 
alle Beteiligten nur von Vorteil sein. 

Kabine 

EURE PERSONALVERTRETUNG 
 Impressum   Kabinen Gremium                  Cockpit Gremium 
 

Condor Personalvertretung 

FRA YF 

Condor Platz 

60549 Frankfurt am Main 

3. Stock, Raum 3-C-11 

Tel : 06107 - 939 - 7243/7162 

Fax : 06107 - 939 - 7240 

Email : cfgpv@condor.com 
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 Bruna Kastein 

 Benjamin Klein (Stellvertreter) 

 Michael Kuhnt 

 Markus Müller (stellv. Gesamtvor-

sitz.) 

 Michael Nehrmann 

 Matthias Schirmer 

 Martin Sehnem 

 Michael Tieste 

 Andreas Voigtländer 
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Behandle Dein Gegenu ber immer so, wie Du von ihm erwartest, daß 
er Dich behandelt. 

Voltaire (1694 - 1778) 



KONTAMINIERTE KABINENLUFT ? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Zusammenfassend möchten wir euch gerne nochmals Informationen zum Thema Kontamination der Kabi-
nenluft geben: 
 

Wie kommt es zu einer Kontamination der Kabinenluft? 
 

Alle Verkehrsflugzeuge, bis auf die B-787 („Dreamliner“), verwenden von den Triebwerken angesaugte und 
aufbereitete Luft (Bleed Air) für die Frischluftzufuhr im Flug. Die komprimierte Luft wird am Triebwerk abge-
zapft (Zapfluft), aufbereitet und in die Kabine geleitet. Diese wird dann mit recycelter Luft, die zuvor mit HE-
PA-Filtern gereinigt wurde, vermischt. 
 

Chemische Substanzen, wie sie in Abgasen, Enteisungs- und Hydraulikflüssigkeit, Triebwerks-Ölen oder 
natürlichen Ursprungs wie bei Ozon aus der Umgebungsluft vorkommen können, gelangen bei einer Konta-
mination jedoch ungefiltert in die Kabinenluft und werden über die Lunge und die Haut aufgenommen. 
 

Bei einem Bleed Air Event gelangt Triebwerks-Öl (z.B. bei Problemen mit Dichtungen im Triebwerk) in die 
Turbine und wird verdampft. Die ölverschmutzte Zapfluft wird nun über das Belüftungssystem in der Kabine 
verteilt. Im Extremfall ist dies als transparenter, bläulicher Dunst wahrnehmbar, der die Schleimhäute stark 
reizt und zu Übelkeit und Atemnot sowie Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen führen kann.  
 

Meist handelt es sich aber um reine Geruchsvorkommnisse, die auch mit einer Reizung der Schleimhäute 
oder Kopfschmerzen einhergehen können. Der Geruch wird mit dem von alten Socken, Erbrochenem, ver-
branntem Öl, nassem Hund oder auch einfach als „chemisch“ beschrieben. Meist tritt der Geruch in der 
Startphase bis ca. 15 min danach oder in der Landephase auf. Allerdings sind die giftigen Substanzen nicht 
notwendigerweise die Geruchsverursacher, sondern diese sind vielmehr ein Indikator dafür, dass etwas 
nicht in Ordnung ist.  
 

Welchem Risiko bin ich ausgesetzt? 
 

Das Risiko, durch einen einzigen Vorfall oder durch häufige Vorfälle krank zu werden, fliegt immer mit. Je-
der Mensch reagiert unterschiedlich sensitiv auf Giftstoffe. In den letzten Jahren sind vermehrt Berufsunfä-
higkeitsverfahren von Cockpit- und Kabinenpersonal mit Verdacht auf Organophosphatvergiftung in 
Deutschland bekannt geworden, wobei Organophosphate nur ein Teil des Problems mit kontaminierter Ka-
binenluft darstellen.  Bei einer Ölkontamination handelt es sich um ein Gemisch giftiger Substanzen, wel-
ches neben starken Nervengiften auch potenziell krebserregende und stark reizende Stoffe enthält.  
 

Symptome des Aerotoxischen Syndroms: 
 

Als akute Symptome werden unter anderen die Reizung von Schleimhªuten und Lunge, ein metallischer 
Geschmack im Mund, Übelkeit mit Erbrechen, Wahrnehmungsstörungen, Verlust der Farbwahrnehmung, 
Sehstörungen, Taubheitsgefühle, Konzentrations-Schwierigkeiten, Gleichgewichtsstörungen und Bewusst-
seinstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit beschrieben. 
 

Zu den chronischen Symptomen zªhlen unter anderen der Verlust des Kurzzeitgedªchtnisses sowie multip-
le im Extremfall massive Störungen des autonomen Nervensystems, Müdigkeit, Depression, Schlafstörun-
gen, Atemnot, Herzprobleme, Schmerzen in den Weichteilen, Muskelzittern, Muskelschwäche und Kon-
zentrationsstörungen. 
 

Es besteht sowohl das Risiko, durch einen einzigen Vorfall oder aber durch mehrere Vorfªlle krank zu wer-
den. 
 

Was wird aktuell getan? 
 

Bei mehreren Fluglinien wurden/werden bereits erste Messungen der Kabinenluft durchgeführt und ausge-
wertet. Hier wurden auch im Regelbetrieb geringe Konzentrationen von Organophosphaten und überhöhte 
Konzentrationen von anderen Giftstoffen gefunden.  Es muss aber klar sein, dass Giftstoffe in der Luft am 
Arbeitsplatz nicht zu suchen haben und unberechenbar bleiben. Langzeitschäden sind möglich. 
 

Das Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) bestätigte dieses (Zitat): 
 

ĂDer Arbeitgeber ist dazu verpflichtet den Arbeitsplatz so einzurichten / nachzur¿sten, dass keine Gefªhr-
dung für die Arbeitnehmer mehr vorliegt. Dies ist vom jeweiligen Arbeitsplatz abhängig und muss individuell 
festgelegt werden, so dass eine allgemein gültige Antwort nicht möglich ist. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass die o. g. Stoffe überhaupt nicht in der Kabinenluft vorkommen sollten. Es sollten 
daher Maßnahmen ergriffen werden, die die Freisetzung aus den Triebwerken verhindern, bzw. die Einlei-
tung entsprechender Stoffe in die Kabinenbereiche unterbinden.“ 
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Was muss ich wissen? 
 

Das Problem kann bei allen Flugzeugmustern der CFG auftreten. Allerdings gibt es eine Häufung von Vor-
fällen bei der B 757 Flotte . 
 

Dokumentiere für dich den Vorfall. Ort, Zeit, Art der Symptome, wer ist alles betroffen, wie lange war die 
Exposition wahr zu nehmen und schreibe einen Flight Report. 
Achtung : Symptome können bis zu 21 Tagen danach oder später auftreten! 
 

Nach Information, über Gerüche und evtl. Symptome einzelner Crewmitglieder, an die Piloten und den 
Purser, wird der Kommandant über das weitere Vorgehen entscheiden. Hierzu gehört der Eintrag in das 
technische Logbuch für die Technik und das Smell/Smoke/Reporting Sheet, welches ein abgesprochenes 
Verfahren auslöst. In jedem Symptomfall sollte ein Unfallreport ausgefüllt werden! 
 

Für die Meldung der Störung bzw. des Unfalles bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU ist 
hier laut EU-OPS jedes Crewmitglied selbst verantwortlich und dazu verpflichtet. Hier sollte man sich immer 
mit den Cockpitkollegen absprechen und nur ausnahmsweise selbst aktiv werden und die BFU informieren. 
 
Die Erreichbarkeit der BFU in Braunschweig ist 24 Stunden tªglich unter der folgenden Rufnummer ge-
wªhrleistet: Tel.: +49 531 3548 0. 
 

Das Meldeformular f¿r BFU/LBA Meldungen findet Ihr auch online. 
 

Wir wissen selber, wie häufig unsere Flieger nach dem Start, insbesondere im hinteren Bereich nach z.B. 
Kerosin riechen. Seid euch bewusst, dass diese „Normalität“  eben nicht unbedingt normal ist. (Stellt euch 
vor ihr startet euer Auto und es riecht beim Anlassen jedes Mal nach Benzin) 
 

Der Eigenschutz hat oberste Priorität. Bei Schleimhautreizungen und anhaltendem üblen Geruch ist die 
Rauchschutzhaube das erste Mittel der Wahl. Das Verfahren im Umgang mit Dangerous Goods im Um-
gang mit unbekannten chemischen Substanzen sei hier erwähnt. 
 

Aktuelles: 
 

Bei Messungen der Kabinenluft in unseren Flugzeugen wurden erhöhte Werte der VOC (Flüchtige Kohlen-
wasserstoffe) Konzentration gemessen. Hierbei wurde der Grenzwert, insbesondere beim Start der Trieb-
werke, um ein vielfaches überschritten. 
 

VOC sind eine Gruppe von ca. 220 verschiedenen Chemikalien wie z.B. Aldehyde . 
Diese sind teilweise als krebserregend eingestuft. 
 

Was haben wir als Personalvertretung getan: 
 

Die PV der Condor ist im engen Austausch mit den Verbänden UFO und VC, um eine Großpolitische Lö-
sung des Problems zu erreichen. 
Dazu sei Verwiesen auf die Anfragen an die Bundesregierung zum Thema Kabinenluft. 
 

Die steigende Anzahl unserer betroffenen Kollegen ist alarmierend, deshalb   
fordern wir seit Jahren, dass geeignete Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. 
Der Schutz vor krebserregenden Stoffen des fliegenden Personals  muss oberste Priorität haben. 
 

Hier unsere Forderungen: 
Q Ausstattung bestehender Flotten mit Filtern (sobald funktionsfähig und verfügbar) 
Q Permanente Überprüfung der Kabinenluftqualität mittels Sensoren 
Q (Weiter-)Entwicklung von neurotoxisch unbedenklichen ¥len  
Q Konstruktionsbedingte Abkehr von der sogenannten „Zapflufttechnik“ für Kabinendruck- und Luftsyste-

me an Bord von Passagierflugzeugen. 
Q Forderungen zu Gesundheitsprävention und gesundheitlicher Nachsorge bei fliegendem Personal 
Q Gewährleistung eines ausreichenden Atemschutzes für jedes Kabinenmitglied (etwa in Form von 

Rauchschutzhauben bzw. Atemschutzgeräten) im Fall eines sog. Smell-/ Smoke-Events 
Q Einrichtung speziell ausgerichteter Kliniken und Ärzte für Betroffene 
Q Kostenfreie Bluttests für das fliegende Personal (Bio Monitoring) 
Q Einrichtung eines Entschädigungsfonds durch die Industrie 
Q Anerkennung von Schädigungen durch Schadstoffe in der Kabinenluft als Berufskrankheit durch die 

Berufsgenossenschaft  
 

Weitere Forderungen zur Aufklärung 
Q Verstärkte Schulung und Information des fliegenden Personals zu Risiken und möglichen gesundheitli-

chen Folgen von Vorfällen mit Schadstoffaustritt (besonders bei Einstellungsbeginn und dann in regel-
mäßigen Abständen) 
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Q Verstärkte Aufklärung über die non-punitive Meldepflicht bzgl. Vorfällen mit Schadstoffaustritt bei den 
zuständigen Behörden (LBA und BFU) sowie bei der Berufsgenossenschaft (besonders bei Einstel-
lungsbeginn und dann in regelmäßigen Abständen) 

 

Für weitere Informationen steht euch eure Personalvertretung zur Verfügung. 
 

Was macht unsere Geschäftsführung: 
 

Unsere GL versucht dieses Thema „auszuschweigen“. Es erfolgt keinerlei Information an die Besatzungen. 
Selbst bei außer planmäßigen Zwischenlandungen wird einfach weitergeflogen, ohne die Möglichkeit einer 
ärztlichen Untersuchung für die betroffenen Crews anzubieten. 
 

Wir beobachten mit größter Sorge auch die steigende Zahl von Diversions  und Unfällen (Wie z.B. unsere 
ĂOCñ auf LPA) Die Problematik der defekten Dichtungen steigt mit dem Alter der Flotte. 
 

Wir sind gespannt, wann und wie der Arbeitgeber seiner Fürsorge- und Informationspflicht in Zukunft nach-
kommt. 
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